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RS OGH 1957/6/12 7Ob256/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1957

Norm

AußStrG §14 Abs2 B3

AußStrG §16

Rechtssatz

Wenn die Unterinstanzen sich darauf beschränken, den P8egebefohlenen jene zusätzlichen Beträge zuzusprechen, zu

denen der Vater sich freiwillig bereit erklärte, die Entscheidung über die Bemessungsfrage im übrigen aber ablehnen,

ist der Rechtszug an den OGH trotz der Bestimmung des § 14 Abs 2 AußStrG (Judikat 60 neu) zulässig, allerdings nur

aus den im § 16 Abs 1 AußStrG angeführten Gründen.
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